
60 Gesetzblatt Teil II Nr. 6 — Ausgabetag: 22. Juni 1973

Diplomatischen Kurieren, deren Paß erforderlichenfalls mit 
einem Sichtvermerk versehen wurde, und dem diplomatischen 
Kuriergepäck im Transit gewähren sie die gleiche Unver
letzlichkeit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat 
zu gewähren verpflichtet ist.

(4) Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Ab
sätze 1, 2 und 3 gelten gegenüber den in jenen Absätzen be- 
zeichneten Personen sowie in bezug auf amtliche Mitteilun
gen und das diplomatische Kuriergepäck auch dann, wenn 
diese sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet des drit
ten Staates befinden. Artikel 41

(1) Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genie
ßen, sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und 
andere Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. 
Sie sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Ange
legenheiten einzumischen.

(2) Alle Amtsgeschäfte mit dem Empfangsstaat, mit deren 
Wahrnehmung der Entsendestaat die Mission beauftragt, 
sind mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
oder dem anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimm
ten Ministerium des Empfangsstaats zu führen oder über 
diese zu leiten.

(3) Die Räumlichkeiten der Mission dürfen nicht in einer 
Weise benutzt werden, die unvereinbar ist mit den Auf
gaben der Mission, wie sie in dieser Konvention, in anderen 
Regeln des allgemeinen Völkerrechts oder in besonderen, 
zwischen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat in Kraft 
befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.

Artikel 42
Ein Diplomat darf im Empfangsstaat keine berufliche oder 

gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn 
gerichtet ist.

Artikel 43
Die dienstliche Tätigkeit eines Diplomaten wird unter an

derem dadurch beendet,
a) daß der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendi

gung der dienstlichen Tätigkeit des Diplomaten noti
fiziert, oder

b) daß der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, 
er lehne es gemäß Artikel 9 Absatz 3 ab, den Diploma
ten als Mitglied der Mission anzuerkennen.

Artikel 44
Auch im Fall eines bewaffneten Konflikts gewährt der 

Empfangsstaat den Personen, die Vorrechte ufnd Immuni
täten genießen und nicht seine Angehörigen sind, sowie ihren 
Familienmitgliedern ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die 
erforderlichen Erleichterungen, um es ihnen zu ermöglichen, 
sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu verlassen. Insbe
sondere stellt er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beför
derungsmittel für sie selbst und ihre Vermögensgegenstände 
zur Verfügung. Artikel 45

Werden die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei 
Staaten abgebrochen oder wird eine Mission endgültig oder 
vorübergehend abberufen,

a) so hat der Empfangsstaat auch im Fall eines bewaff
neten Konflikts die Räumlichkeiten, das Vermögen und 
die Archive der Mission zu achten und zu schützen;

b) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat 
genehmen dritten Staat die Obhut der Räumlichkeiten, 
des Vermögens und der Archive der Mission übertragen;

c) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat 
genehmen dritten Staat den Schutz seiner Interessen 
und derjenigen seiner Angehörigen übertragen.

Artikel 46
Ein Entsendestaat kann mit vorheriger Zustimmung des 

Empfangsstaats auf Ersuchen eines im Empfangsstaat nicht

vertretenen dritten Staates den zeitweiligen Schutz der Inter
essen des dritten Staates und seiner Angehörigen über
nehmen.

Artikel 47
(1) Bei der Anwendung dieser Konvention unterläßt der 

Empfangsstaat jede diskriminierende Behandlung von Staa
ten.

(2) Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a) wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieser Kon

vention deshalb einschränkend anwendet, weil sie im 
Entsendestaat auf seine eigene Mission einschränkend 
angewandt wird;

b) wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit oder Verein
barung einander eine günstigere Behandlung gewähren, 
als es nach, dieser Konvention erforderlich ist.

Artikel 48
Diese Konvention liegt für alle Mitgliedstaaten der Organi

sation der Vereinten Nationen oder ihrer Spezialorganisatio
nen, für Vertragsstaaten des Statuts des Internationalen Ge
richtshofs und für jeden anderen Staat, den die Vollver
sammlung der Organisation der Vereinten Nationen einlädt, 
Partnerstaat der Konvention zu werden, wie folgt zur Unter
zeichnung auf : bis zum 31. Oktober 1961 im österreichischen 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten und 
danach bis zum 31. März 1962 am Sitz der Organisation der 
Vereinten Nationen in New York.

Artikel 49
Diese Konvention bedarf der Ratifizierung. Die Ratifi

kationsurkunden sind beim Generalsekretär der Organisation 
der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Artikel 50
Diese Konvention liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, 

der einer der in Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien an
gehört. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der 
Organisation der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Artikel 51
(1) Diese Konvention tritt am dreißigsten Tag nach Hinter

legung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitritts
urkunde beim Generalsekretär der Organisation der Vereinten 
Nationen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiund
zwanzigsten Ratifikations- und Beitrittsurkunde die Kon
vention ratifiziert oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 52
Der Generalsekretär der Organisation der Vereinten Natio

nen notifiziert allen Staaten, die einer der in Artikel 48 be
zeichneten vier Kategorien angehören,

a) die Unterzeichnung dieser Konvention und die Hinter
legung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäß 
den Artikeln 48, 49 und 50;

b) den Tag, an dem diese Konvention gemäß Artikel 51 
in Kraft tritt.

Artikel 53
Die Urschrift dieser Konvention, deren chinesischer, eng

lischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Organisation der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser über
mittelt align Staaten, die einer der in Artikel 48 bezeichneten 
vier Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren 
Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten diese 
Konvention unterschrieben.

Geschehen zu Wien am 18. April 1961
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